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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1 Z1;

BauRallg;

ROG Stmk 1974 §23 Abs5 litb;

VwRallg;

Rechtssatz

Selbst nach der "strengeren" Widmung von allgemeinem Wohngebiet auf einem Baugrundstück gilt für Gebäude, die

nicht Wohnbauten sind und die u.a. den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (wie

Betriebe bestimmter Art) als Maßstab zulässiger Immissionen, dass sie keine dem Wohncharakter des Gebietes

widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen dürfen. Dieses Kriterium ist so auszulegen, dass

danach grundsätzlich das Widmungsmaß der geltenden Widmungskategorie eingehalten werden muss (Hinweis E vom

4. April 2002, Zl. 2001/06/0093).
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